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Kettensäge

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch
ungeschützt bewegte Maschi-

nenteile und durch unkontrolliert
bewegte Teile (z.B. Schleudern

von Splittern)

 Die Verwendung ausschließlich unterwiesenem 
Personal erlauben

 Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

 Reparaturen ausschließlich durch Fachexperten
durchführen lassen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm
und verschiedene Verletzungen

an den oberen Gliedmaßen
durch Hand-Arm-Vibrationen

 Gehörschutzmittel und vibrationsreduzierende 
Handschuhe zur Verfügung stellen

 Siehe spezifische Risikobewertung (RISK VIII)

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Einatmen von Gefahr-
stoffen (z.B. schädlicher Rauch)

 Benzolfreie Kraftstoffe zur Verfügung stellen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand  Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch
ungeschützt bewegte Maschi-

nenteile und durch unkontrolliert
bewegte Teile (z.B. Schleudern

von Splittern)

 Vor Verwendung der Kettensäge:

 Die Verwendung ist nur unterwiesenem Perso-
nal erlaubt

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

 Den Arbeitsbereich abgrenzen und vor Zutritt 
Dritter sichern

 Die Kettensäge auf Schäden, Funktion und Voll-
ständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrich-
tungen überprüfen, die Kettenspannung einstel-
len

 Beim Start Kettenbremse einlegen, die Ketten-
säge fest abstützen

 Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten:

 Sämtliche Arbeiten an der Motorsäge - bspw. 
Wartung, Störungsbeseitigung – ausschließlich 
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bei abgestelltem Motor und festgestellter Ket-
tenbremse durchführen

 Reparaturen dürfen ausschließlich durch Fa-
chexperten erfolgen

 Nach Verwendung der Kettensäge

 Bei Arbeitsunterbrechungen, nach erfolgter Ar-
beit und bei Transport die Sägeschiene mit dem
Transportschutz sichern

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm
und verschiedene Verletzungen

an den oberen Gliedmaßen
durch Hand-Arm-Vibrationen

 Die zur Verfügung gestellten Gehörschutzmittel 
ordnungsgemäß verwenden und bei Beschädi-
gung Austausch derselben anfordern

 Siehe spezifische Risikobewertung (RISK VIII)

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Gefahrstoffe

Allergien, Verätzungen, Reizun-
gen, Vergiftungen, Verbrennun-
gen durch Einatmen von Gefahr-
stoffen (z.B. schädlicher Rauch)

 Benzolfreie Kraftstoffe verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Brand- und Explosi-
onsgefährdung

Verbrennungen durch Explosion
bzw. Brand

 Die zur Verfügung gestellte PSA verwenden

 Maschine nicht am Betankungsort starten

 Aus dem Betankungsort sämtliche Zündquellen 
entfernen - bspw. offene Flammen, Funken -, 
nicht rauchen

 Die Betankung im Freien durchführen bzw. eine 
ausreichende Belüftung gewährleisten

 Einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken

- Die Bedienung bzw. die Tätigkeit darf nur von befähigtem und entsprechend geschultem
Personal erfolgen bzw. durchgeführt werden.


